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Regeste

Freiwillige Versicherung

Erwägungen

E. 1.1
Das Bundesverwaltungsgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob die
Prozessvoraussetzungen vorliegen und auf die Beschwerde einzutreten ist (Art. 7 Abs. 1 des
Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968
[Verwaltungsverfahrensgesetz; VwVG; SR 172.021]; BVGE 2007/6 E. 1 mit Hinweisen).

E. 1.2
Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich gemäss Art. 37 des
Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) nach dem VwVG,
soweit das VGG nichts anderes bestimmt. Das VwVG findet aufgrund von Art. 3 lit. dbis
VwVG jedoch keine Anwendung in Sozialversicherungssachen, soweit das Bundesgesetz
vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR
830.1) anwendbar ist. Gemäss Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946
über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) sind die
Bestimmungen des ATSG anwendbar, soweit das AHVG nicht ausdrücklich eine
Abweichung vom ATSG vorsieht.

E. 1.3
Nach Art. 31 VGG in Verbindung mit Art. 33 lit. d VGG und Art. 85bis Abs. 1 AHVG
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden von Personen im Ausland gegen
Verfügungen der Vorinstanz. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor.
Das Bundesverwaltungsgericht ist demnach für die Beurteilung der Beschwerde zuständig.

E. 1.4
Als primärer Adressat des angefochtenen Einspracheentscheids vom 27. Januar 2015 ist der
Beschwerdeführer beschwerdelegitimiert (Art. 59 ATSG, vgl. auch Art. 48 Abs. 1 VwVG).
Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist - da sämtliche
Prozessvoraussetzungen erfüllt sind - einzutreten (Art. 60 ATSG; vgl. auch Art. 20 Abs. 1
und 3 sowie Art. 50 und Art. 52 VwVG).

E. 2
Im Folgenden sind vorab die im vorliegenden Verfahren dem Grundsatz nach anwendbaren
Normen und Rechtsgrundsätze darzustellen.

E. 2.1



Mit der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht kann gerügt werden, die
angefochtene Verfügung verletze Bundesrecht (einschliesslich Überschreiten oder
Missbrauch des Ermessens), beruhe auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung
des rechtserheblichen Sachverhalts oder sei unangemessen (Art. 49 VwVG).

E. 2.2
Der Sozialversicherungsprozess ist vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht. Dieser
Grundsatz gilt indessen nicht uneingeschränkt; er findet sein Korrelat in den
Mitwirkungspflichten der Parteien (vgl. BGE 125 V 193 E. 2, BGE 122 V 157 E. 1a, je mit
weiteren Hinweisen). Die Parteien tragen im Sozialversicherungsverfahren in der Regel
insofern eine objektive Beweislast, als im Falle der Beweislosigkeit der Entscheid zu
Ungunsten jener Partei ausfällt, die aus dem unbewiesen gebliebenen Sachverhalt Rechte
ableitet (BGE 117 V 261 E. 3b, 115 V 133 E. 8a).

E. 2.3
Der Beschwerdeführer besitzt die schweizerische Staatsbürgerschaft und lebte im Zeitpunkt
der Beschwerdeeinreichung in China. Demnach ist für das vorliegende Verfahren in
materiell- und verfahrensrechtlicher Hinsicht Schweizerisches Recht anwendbar, zumal
zwischen der Schweiz und China kein Sozialversicherungsabkommen besteht. Die
gerichtliche Prüfung des angefochtenen Versicherungsausschlusses richtet sich somit
vornehmlich nach den Bestimmungen des AHVG, der Verordnung vom 31. Oktober 1947
über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV, SR 831. 101) und der
Verordnung vom 26. Mai 1961 über die freiwillige AHV/IV (VFV, SR 831.111).
Massgebend sind grundsätzlich die bei Erlass des Einspracheentscheids vom 27. Januar
2015 gültig gewesenen Fassungen, auf welche in den folgenden Erwägungen Bezug
genommen wird. Konkretisierung und Umschreibung der gesetzlichen und
verordnungsmässigen Bestimmungen finden sich in der Wegleitung des Bundesamtes für
Sozialversicherungen zur freiwilligen AHV/IV (WFV). Obwohl die WFV für das
Sozialversicherungsgericht nicht verbindlich ist, ist sie auch im Beschwerdeverfahren zu
berücksichtigen, soweit sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende
Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulässt. Das
Sozialversicherungsgericht weicht ohne einen triftigen Grund nicht von einer
überzeugenden Verwaltungsweisung ab (vgl. Urteil des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts [EVG; seit 1. Januar 2007: Sozialrechtliche Abteilungen des
Bundesgerichts] H 49/05 vom 1. Dezember 2005 E. 2.2 mit Hinweis auf BGE 130 V 172 E.
4.3.1 und weiteren Hinweisen).

E. 2.4
Anfechtungsgegenstand und damit Grenze der Überprüfungsbefugnis im
Beschwerdeverfahren werden grundsätzlich durch die Verfügung im Verwaltungsverfahren
bestimmt (BGE 133 II 30; BGE 122 V 36 E. 2a). Vorliegend bildet der die Verfügung der
Vorinstanz vom 4. November 2014 (SAK-act. 70) bestätigende Einspracheentscheid vom
27. Januar 2015 (act. 1, Beilage 1) das Anfechtungsobjekt.

E. 3
Vorliegend ist der Beschwerdeführer seit 1. Dezember 2006 bei der der AHV/IV freiwillig
versichert (SAK-act. 1) und hat seit diesem Zeitpunkt Beiträge in die freiwillige
Versicherung entrichtet. Aus diesem Grunde sind die geschuldeten Beträge durch eine
Veranlagungsverfügung festzusetzen. Dies wird vom Beschwerdeführer denn auch nicht



bestritten. Strittig und vom Bundesverwaltungsgericht zu prüfen ist einzig, ob die Höhe der
amtlich veranlagten Beiträge für das Jahr 2013 an die freiwillige Versicherung durch die
Vorinstanz korrekt festgelegt wurde.

E. 4.1.1
Schweizer Bürger sowie Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen
Gemeinschaft oder der Europäischen Freihandelsassoziation, die nicht in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen
Freihandelsassoziation leben, können der freiwilligen Versicherung beitreten, falls sie
unmittelbar vorher während mindestens fünf aufeinander folgenden Jahren obligatorisch
versichert waren (Art. 2 Abs. 1 AHVG).

E. 4.1.2
Gemäss Art. 2 Abs. 6 AHVG erlässt der Bundesrat ergänzende Vorschriften über die
freiwillige Versicherung; er bestimmt insbesondere die Frist und die Modalitäten des
Beitritts, des Rücktritts und des Ausschlusses. Ferner regelt er die Festsetzung und
Erhebung der Beiträge sowie die Gewährung von Leistungen. Er kann die Bestimmungen
betreffend die Dauer der Beitragspflicht, die Berechnung der Beiträge sowie den
Beitragsbezug den Besonderheiten der freiwilligen Versicherung anpassen. Der Bundesrat
hat in Wahrnehmung dieser Kompetenz die VFV als entsprechende
Ausführungsverordnung erlassen. Soweit die VFV keine abweichenden Bestimmungen
enthält, finden die einschlägigen Bestimmungen der AHVV und der Verordnung vom 17.
Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV, SR 831.201) Anwendung (Art. 25 VFV).

E. 4.1.3
Die Beiträge werden in Schweizer Franken für jedes Beitragsjahr festgesetzt. Als
Beitragsjahr gilt das Kalenderjahr (vgl. Art. 14 Abs. 1 VFV). Massgebend ist bei
erwerbstätigen Versicherten das im Beitragsjahr tatsächlich erzielte Erwerbseinkommen
und bei nichterwerbstätigen Versicherten das im Beitragsjahr tatsächlich erzielte
Renteneinkommen und der Vermögensstand am 31. Dezember (vgl. Art. 14 Abs. 2 VFV).

E. 4.1.4
Die Versicherten sind gehalten, der Auslandsvertretung, der Ausgleichskasse und der
IV-Stelle für Versicherte im Ausland alle zur Durchführung der freiwilligen Versicherung
benötigten Angaben zu machen und auf Verlangen deren Richtigkeit zu belegen (Art. 5
VFV). Sie haben der Ausgleichskasse innert 30 Tagen nach Ablauf des Beitragsjahres die
für die Beitragsfestsetzung erforderlichen Angaben zu liefern (Art. 14b Abs. 1 VFV). Das
Einkommen und das Vermögen der Versicherten sind von der Ausgleichskasse anhand aller
ihr zur Verfügung stehenden Unterlagen zu ermitteln. Die Angaben der Versicherten sind
auf dem Formular "Erklärung über Einkommen und Vermögen" zu machen (Rz. 4036
WFV). Die Ausgleichskasse prüft die Richtigkeit der von den Versicherten gemachten
Angaben. Sofern ihr die Angaben nicht glaubhaft erscheinen, kann sie weitere Unterlagen
einverlangen und nötigenfalls eine amtliche Einschätzung vornehmen (Rz. 4042 WFV).

E. 4.1.5
Werden die nötigen Angaben zur Beitragsfestsetzung nicht fristgemäss gemacht, so ist
innert zwei Monaten schriftlich unter Ansetzung einer Nachfrist von 30 Tagen zu mahnen.
Wird auch die Nachfrist nicht eingehalten, so sind, falls bereits Beiträge in der freiwilligen
Versicherung entrichtet wurden, die geschuldeten Beiträge durch Veranlagungsverfügung



festzusetzen (Art. 17 Abs. 1 VFV; WFV, Rz. 3014 und 3015 sowie 4044 und 4045). Hat die
versicherte Person bereits Beiträge in der freiwilligen Versicherung entrichtet, sind die
geschuldeten Beiträge durch Veranlagungsverfügung festzusetzen. Hat die versicherte
Person noch keine Beiträge in der freiwilligen Versicherung entrichtet, so führt die
Ausgleichskasse das Verfahren betreffend den Ausschluss aus der Versicherung durch (Art.
17 Abs. 1 VFV i.V.m. Art. 2 Abs. 3 AHVG und Art. 13 VFV; Rz. 3015 WFV). Diese
unterschiedliche Behandlung der Versicherten durch den Verordnungsgeber ist letztlich
Ausfluss des Verhältnismässigkeitsprinzips, dem die Verwaltung in ihrem Handeln
unterliegt (Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, Rz. 581
ff.). Der Ausgleichskasse muss bei der Beitragsermittlung von Amtes wegen ein gewisser
Beurteilungsspielraum zugestanden werden, besonders wenn sie - namentlich für eine
Veranlagung im Sinne von Art. 17 Abs. 1 VFV - im Ausland operiert, wo sie über eine
beschränkte Abklärungsbefugnis verfügt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die
Beitragsermittlung von Amtes wegen indirekt auch das Ziel verfolgt, die Versicherten zu
motivieren, ihren Pflichten nachzukommen, weshalb eine entsprechende
Beitragsbemessung streng und einschneidend sein darf; eine schematische Erhöhung um
jeweils 30 % wurde dabei als zulässig erachtet (vgl. BGE 113 V 81 E. 5b). Praxisgemäss
beinhaltet eine amtliche Veranlagung eine Erhöhung um bis zu 45 % auf das letzte bekannte
und massgebende Einkommen und/oder Vermögen
(http://www.zas.admin.ch/org/00723/00813/00817/index.html?lang=de; zuletzt besucht am
1. Februar 2016).

E. 4.1.6
Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer
behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet (Art. 8 ZGB). Dieser
Grundsatz gilt sowohl im Privatrecht als auch im öffentlichen Recht (vgl. BGE 99 Ib 356 E.
2). Weil der Sozialversicherungsprozess von der Untersuchungsmaxime beherrscht wird,
handelt es sich dabei nicht um die subjektive Beweisführungslast, sondern in der Regel nur
um die sogenannte objektive Beweislast in dem Sinne, dass im Falle der Beweislosigkeit
der Entscheid zu Ungunsten jener Partei ausfällt, die aus dem unbewiesen gebliebenen
Sachverhalt Rechte ableiten wollte (BGE 103 V 63 E. 2a mit weiteren Hinweisen).

E. 4.2
Vorliegend reichte der Beschwerdeführer das am 6. April 2014 unterzeichnete Formular "
Einkommens- und Vermögenserklärung zur Berechnung der Beiträge 2013" bei der
Vorinstanz ein und gab an, selbständig erwerbend zu sein und einen Bruttogewinn von
CNY 70'000.- zu erzielen (SAK-act. 61). Die Vorinstanz forderte den Beschwerdeführer
daraufhin mit Schreiben vom 7. Juli 2014 (SAK-act. 66) auf, innert einer Frist von 30
Tagen alle Lohnausweise für das Jahr 2013, Einzelheiten über die Arbeitsstunden, d.h. wie
viele Monate pro Jahr, Tage pro Woche, Stunden pro Tag gearbeitet werde, Angaben
betreffend den Bezug von Naturallohn sowie die von den Behörden akzeptierten
Steuererklärungen für das Jahr 2013 einzureichen. Mit Mahnung vom 3. September 2014
resp. 4. September 2014 (SAK-act. 67 und 68) forderte die Vorinstanz den
Beschwerdeführer erneut auf, die ausstehenden Unterlagen einzureichen. Gleichzeitig wies
sie ihn darauf hin, dass sie ohne Rückmeldung innert 30 Tagen die Beiträge
verfügungsweise erheben werde. Mit Schreiben datiert auf den 2. September 2013 [recte:
2014], welches am 8. September 2014 bei der Vorinstanz eingegangen ist (SAK-act. 69),
gab der Beschwerdeführer an, er arbeite privat als Englischlehrer für ca.10 Monate pro Jahr



und unterrichte zwischen drei bis zehn Kindern bei einem Schüler zu Hause. Die Bezahlung
werde direkt in bar geleistet. Die Lebensqualität sei mit seinem Einkommen für chinesische
Verhältnisse gut bis sehr gut. Sein Einkommen überschreite den angegebenen Betrag nicht;
er habe auch keine Abzüge gemacht. Er könne keine Lohnausweise einreichen. Mit
Verfügung vom 4. November 2014 (SAK-act. 70) setzte die Vorinstanz schliesslich die
Beiträge für das Jahr 2013 gestützt auf ein massgebendes Einkommen von 27'200.- auf Fr.
2'665.60 zuzüglich eines Verwaltungskostenbeitrags von 5 % (Fr. 133.30), insgesamt also
auf Fr. 2'798.90 fest. Hiergegen erhob der Versicherte Einsprache (SAK-act. 71) und
machte geltend, dass die Schätzung seines Einkommens in der amtlichen Beitragsverfügung
nicht nachvollziehbar sei. Anlässlich des Beschwerdeverfahrens reichte der Versicherte
schliesslich ein auf den 17. April 2015 datiertes, mit einem Stempel in chinesischer Schrift
und dem Namen "Karen" unterzeichnetes Schreiben ohne Briefkopf bei der Vorinstanz ein,
und führte dazu aus, dass es sich dabei um eine "Art Steuerbescheid aus China" handle (act.
5, S. 3).

E. 4.3
Aufgrund der obenstehenden Ausführungen lässt sich festhalten, dass die Vorinstanz den
Beschwerdeführer gemahnt hat, die fehlenden Unterlagen einzureichen. Die Mahnung
wurde zwar nicht per Einschreiben an die Rechtsvertreter in der Schweiz verschickt und
demzufolge fehlt in den Akten auch der grundsätzlich erforderliche Zustellnachweis.
Allerdings hat der Beschwerdeführer nicht geltend gemacht, er habe keine Mahnung
erhalten. Daher ist davon auszugehen, dass das Mahnverfahren korrekt durchgeführt
worden ist und die Beitragsverfügung nicht bereits aus diesem Grund aufzuheben ist.

E. 4.4
Im vorliegenden Fall wurde der Beschwerdeführer bereits am 7. Juli 2014 sowie am 3.
September 2014 aufgefordert, seine Einkünfte zu belegen, die entsprechenden Lohnauseise
einzureichen und detaillierte Angaben zu seiner Tätigkeit als Privatlehrer zu machen.
Ebenso wurde er aufgefordert, eine von den Behörden akzeptierte Steuererklärung
einzureichen. Der Beschwerdeführer verwies daraufhin lediglich auf das von ihm selbst
ausgefülltes Formular " Einkommens- und Vermögenserklärung für 2013", in welchem er
ein Einkommen von CNY 70'000.- angegeben hat, ohne diese Angaben zu belegen. Er
führte dazu aus, dass in China Lohnausweise unüblich seien und er jeweils nach den
Unterrichtsstunden bar bezahlt werde. Beschwerdeweise gibt er an, dass 90 % "weniger
verdienten". Gemäss Art. 3 i.V.m. Schedule 2 und 3 des Einkommenssteuergesetz der
Volksrepublik China besteht eine Steuerpflicht von 5 % bei einem Einkommen unter CNY
500.-, bis 45 % bei einem Einkommen von CNY 100'000.-, (http://www.china.org.cn/china
/LegislationsForm2001-2010/2011-02/11/content_21900150.htm, eingesehen am 1.
Februar 2016). Der Beschwerdeführer, der nach eigenen Angaben im Jahr 2013 ein
Einkommen von CNY 70'000.- generiert hat, musste demnach Abgaben leisten. Er äussert
sich jedoch nicht, weshalb er keine Steuererklärung oder Steuerrechnung einreichen konnte,
obwohl er in China offensichtlich steuerpflichtig war. Ein Steuerbeleg ist in der Regel ein
zuverlässiger Beleg, der in solchen Fällen - sei es bei Fällen in der Schweiz (vgl. Art. 23 ff.
AHVV) oder auch, wie hier, mit Auslandsbezug - beizuziehen ist. Zu den von der
Vorinstanz geforderten Angaben betreffend seiner beruflichen Tätigkeit, namentlich der
genauen Angabe, wie viele Monate pro Jahr, Tage pro Woche und Stunden pro Tag er tätig
gewesen war, äussert er sich pauschal und gibt in seinem Schreiben vom 2. September 2013
(SAK-act. 69) an, privat als Englischlehrer für ca. zehn Monate pro Jahr gearbeitet und



zwischen drei bis zehn Kindern unterrichtet zu haben. Er führt jedoch nicht näher aus, wie
viele Stunden er tatsächlich unterrichtet hat. Im von ihm am 3. Mai 2015 an die Vorinstanz
eingereichte Schreiben (SAK-act. 80), welches er als "Steuerbescheid" bezeichnete, wird
ausgeführt, dass der Beschwerdeführer als Englischlehrer für chinesische Kinder an der
Institution gearbeitet habe. Ihm sei bei der Arbeitsorganisation geholfen worden; er sei
direkt von den Eltern der Kinder bezahlt worden. 2015 habe er ungefähr, je nach Anzahl der
Schüler, 150 RMB pro Stunde verdient, in früheren Jahren weniger. Er habe ungefähr 20
Stunden pro Woche und zehn Monate im Jahr gearbeitet. Dieses Schreiben ist mit einem
Stempel in chinesischer Schrift versehen und mit dem Namen "Karen" unterzeichnet; es
fehlt der Briefkopf. Es geht daraus nicht klar hervor, wer dessen Aussteller ist. Aufgrund
des Inhalts lässt sich schliessen, dass es sich dabei um eine Bestätigung einer schulischen
Einrichtung handelt. Als Beweismittel für das geltend gemachte jährliche Einkommen von
CNY 70'000.-, sowie als Grundlage für die Berechnung der Beiträge ist dieses Schreiben
allerdings nicht geeignet, zumal es sich auf das Jahr 2015 bezieht und nur sehr vage
Angaben sowohl den Arbeitszeiten als auch zum Einkommen des Beschwerdeführers
macht. Weitere Unterlagen hat der Beschwerdeführer weder im Rahmen des Verwaltungs-
noch des Beschwerdeverfahrens beigebracht. Die Vorinstanz begründete ihren Entscheid
damit, dass der Beschwerdeführer bereits seit mehreren Jahren amtlich taxiert worden sei;
deshalb sei das Einkommen von 2012 um 45 % erhöht worden. Dies ist grundsätzlich nicht
zu beanstanden, da aufgrund der amtlichen Veranlagungen seit 2006 / 2007 (SAK-act. 17
bis 19, 39, 45, 54) keine Einkommen als die der Vorjahre als Vergleichsmöglichkeit
vorhanden waren. Der Beschwerdeführer hat seine gesetzliche Pflicht, die für die
Berechnung seiner Beiträge erforderlichen Belege einzureichen und die notwendigen
Angaben zu machen verletzt.

E. 4.5
In Bezug auf die Höhe der veranlagten Beiträge ist festzustellen, dass die Erhöhung im
Vergleich zum Jahr 2012 knapp 45 % betrug (Erhöhung von Fr. 18'800.- auf Fr. 27'200.-).
Die Erhöhung des massgebenden Vermögens der vorangehenden Beitragsperiode um 45 %
ist im vorliegenden Fall mit Blick auf die bereits seit Jahren dauernde Weigerung, alle
verlangten Unterlagen einzureichen, verhältnismässig und gerechtfertigt, da der
Beschwerdeführer seiner Mitwirkungspflicht erneut nicht nachgekommen ist und die von
der Vorinstanz verlangten Informationen und Dokumente nicht geliefert hat. Im Übrigen
entspricht dieses Vorgehen der Praxis der Vorinstanz und auch das
Bundesverwaltungsgericht hat amtliche Veranlagungen mit Erhöhungen von 45 % bereits
geschützt (vgl. Urteile des BVGer C-4702/2012 vom 7. Mai 2014 E. 7.4 und C-2895/2013
vom 5. März 2014 E. 5.3).

E. 4.6
Der Versicherte bringt in diesem Zusammenhang beschwerdeweise zusammengefasst
weiter vor, er sei seit dem Sommer 2014 mit B._______ verheiratet und erwarte das erste
Kind im Juli 2015. Eine Kaiserschnittgeburt werde unumgänglich sein. Seine Frau sei bei
keiner Krankenkasse versichert. Die Schwangerschaftsvoruntersuchungen müssten bar
bezahlt werden; für die Geburtskosten werde der Beschwerdeführer aufkommen müssen. In
Kenntnis dieser Situation sei für den Bezug von Sozialhilfe bereits Kontakt mit der
Gemeinde aufgenommen worden. Die Möglichkeit wurde in Betracht gezogen, dass die
Kaiserschnittgeburt in China auf Kosten des Beschwerdeführers mit einem Antrag auf
Sozialhilfe im Ausland erfolgen würde. Weitere Möglichkeiten seien, dass die Geburt in der



Schweiz erfolgen und im Anschluss die Familie zurück nach China reisen würde oder aber,
dass der Beschwerdeführer und seine Frau in die Schweiz zurückkehrten. Die Vorbringen
des Beschwerdeführers beziehen sich auf seine persönliche und familiäre Situation, welche
vorliegend nicht relevant sind.

E. 5
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Beitragsbemessung der Vorinstanz nicht zu
beanstanden ist. Der Einspracheentscheid der Vorinstanz vom 27. Januar 2015 ist damit zu
bestätigen und die Beschwerde ist abzuweisen.

E. 6
Zu befinden bleibt noch über die Verfahrenskosten und eine allfällige Parteientschädigung.

E. 6.1
Das Verfahren ist für die Parteien kostenlos (Art. 85bis Abs. 2 AHVG), so dass keine
Verfahrenskosten zu erheben sind.

E. 6.2
Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens hat der unterliegende Beschwerdeführer keinen
Anspruch auf eine Parteientschädigung. Als Bundesbehörde hat die obsiegende Vorinstanz
ebenfalls keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1 VwVG [e
contrario] und Art. 7 Abs. 1 [e contrario] und Abs. 3 des Reglements vom 21. Februar 2008
über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR
73.320.2].
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